
Datenkrake
ELENA ...

... also auch Sie!

... weil die Regierung das garnicht 
vorgesehen hat!

... schon seit 01. 01. 2010!

... und ab 2015 sind weitere 
Stellen in Planung. Ist diese 
Datensammelwut gerechtfertigt?

... und Sie wissen nicht, was mit 
diesen Daten passiert!

Es werden Unmengen an 
Daten über jeden von uns 
gesammelt, gespeichert und 
abgefragt - und keiner hat 
uns gefragt!

Über die Piratenpartei
Die Piratenpartei Deutschland hat 
das Ziel, für die Privatsphäre der 
Bürger einzutreten, ein faires Urhe-
ber- und Patentrecht zu schaffen 
und für freie Verbreitung von Wis-
sen und Bildung einzustehen.

Nach der Gründung im Jahr 2006 
hat sich die Piratenpartei Deutsch-
land inzwischen zur siebtgrößten 
Partei nach den Grünen entwickelt. 
In Deutschland gibt es über 11.500 
Mitglieder (Stand 02/10) und Lan-
desverbände in allen 16 Bundeslän-
dern. 

... hat auch
Sie im Griff!



Wussten Sie...
... dass alle Arbeitnehmer betroffen 

sind?

... dass Sie dem ELENA Verfahren 
nicht widersprechen können?

... dass Daten über Sie bereits 
erfasst und gespeichert werden?

... dass bis 2015 die Daten über 
Sie abgerufen werden können?

... dass Sie bis 2012 keine 
Möglichkeit haben, auf die über 
Sie gespeicherten Daten 
zugreifen zu können?

Daten & Fakten
Teilnehmer ist jeder Beschäftigte, 
Beamte, Richter oder Soldat.

Was wird gespeichert:
Arbeitsbescheinigung gem. § 312 
SGB III, Nebeneinkommensbeschei-
nigungen gem. 313 SGB II, Aus-
kunft über die Beschäftigung gem. 
§ 315 SGB III, Verdienstbescheini-
gung zum Antrag auf Wohngeld 
gem. § 23 WoGG, Einkommensnach-
weise nach §§ 2 und 9 Bundesel-
terngeld und Elternzeitgesetz 
(BEEG).

Hinweispflicht durch den
Arbeitgeber: 
Nach § 97 Abs.1 SGB IV hat der Ar-
beitgeber den Teilnehmer auf der 
Entgeltbescheinigung darauf hinzu-
weisen, dass an die ZSS (Zentrale 
Speicherstelle) Daten übermittelt 
wurde und der Teilnehmer ein Aus-
kunftsrecht hat. 
Dabei reicht ein allgemeiner Hin-
weis, die Form bleibt dem Arbeitge-
ber überlassen. Weitere Details 
über die Mitteilungspflicht sind nicht 
per Gesetz vorgeschrieben.

Daten & Fakten
Ab dem 01. 01. 2010 ist das 
ELENA Verfahren in Kraft.  

Während der Testphase bis zum 
31. 12. 2011, haben Sie keinerlei 
Möglichkeit, auf die Daten zuzu-
greifen.

Befugnisse der ZSS:
Laut einem Auszug aus § 99 SGB 
IV gehen folgende Aufgaben und 
Befugnisse der ZSS hervor:

Die zentrale Speicherstelle erhebt 
die vom Arbeitgeber nach § 97 
Abs. 1 in verschlüsselter Form 
übermittelten Daten. Sie darf die-
se Daten nur verarbeiten, soweit 
dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
nach diesem Gesetzbuch erforder-
lich ist.

Weiterführende Informationen:

Weitere Informationen zum ELENA 
Verfahren finden sie im Internet:

• www.stopptelena.de
• wiki.piratenpartei.de/ELENA-Verfahren 
• www.das-elena-verfahren.de




